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Bisheriger Zustand:
Gruppe für
Rüstungsdienste

Riistungschef

— Planung

— Informationsdienst

Abteilung
Organisation
u. Personelles

Rüstungs-
I kommission

Projekt -
Oberleitungen

— Geheimhaltungsdienst

Übersetzungsdienst

Bundesamt für
Rüstungstechnik

Direktor

Bundesamt für
Rüstungsbeschaffung

Direktor

Bundesamt für
Rüstungsbetriebe

Direktor

* Wird von der Reorganisation der GRD-Zentralverwaltung nicht betroffen; Stellung und Rolle der

Rüstungsbetriebe sind Gegenstand einer besonderen Untersuchung durch die Expertenkommission
Hess.

Nach der Reorganisation:
Rüstungschef

Stellvertreter des

Rüstungschef
Rüstungsamt 1 Rüstungsamt 2 Rüstungsamt 3

Zentrale Dienste Technik

Kommerz

Erprobung

Technik

Kommerz

Erprobung

Technik und
Kommerz

Erprobung

Rüstungsamt 1 Flug-, Führungs- und Übermittlungsmaterial
Rüstungsamt 2 Waffen, Kampffahrzeuge und Munition
Rüstungsamt 3 Fahrzeuge, Genie-, Ausrüstungs-, ACS- und Spezialmaterial

fung treten drei Rüstungsämter mit weitgehend

eigenverantwortlichen Chefs, deren

Tätigkeit jedoch durch Zentrale Dienste
koordiniert wird. Das Rüstungsamt 1 ist
zuständig für Flug-, Führungs- und
Übermittlungsmaterial, das Rüstungsamt 2 für
Waffen, Kampffahrzeuge und Munition;
das Rüstungsamt 3 ist für Fahrzeuge,
Genie-, Ausrüstungs-, AC-Schutz- und
Spezialmaterial zuständig.

Die drei Rüstungsämter sind als grossen-
teils selbständige Organisationseinheiten
geplant und verfügen über die notwendigen
Mittel, um in ihrem Produktebereich die
Aufgaben der Entwicklung, Erprobung,
Qualitätssicherung und Beschaffung erfüllen

zu können.
Die Zentralen Dienste übernehmen

Funktionen, die über den Zuständigkeitsbereich

der einzelnen Rüstungsämter
hinausgehen; sie bearbeiten - in Zusammenarbeit

mit anderen Bundesstellen und aussen-
stehenden Organisationen - finanzielle und
konjunkturelle Fragen der Rüstungspolitik
und -beschaffung. Den Zentralen Diensten
unterstehen auch Personalwesen, Rechtswesen,

Forschung und Technik usw. Mit
der Ernennung eines Stellvertreters des

Rüstungschefs, der die Zentralen Dienste
leitet, werden die Führungsstruktur der GRD
gestärkt und der Rüstungschef von
Nebenaufgaben wesentlich entlastet.

Die Reorganisation der GRD-Zentral¬

verwaltung hat in personeller Hinsicht
praktisch keine finanzielle Auswirkung zur
Folge: Einer höheren Einstufung einiger
Stellen steht ein Abbau von 10 Stellen
gegenüber. Entscheidend ist jedoch die zu
erwartende Steigerung der Effizienz, die
finanziell nicht gewertet werden kann.

Militärdepartement und Bundesrat
haben die Vorschläge der Arbeitsgruppe
Kaech übernommen. Die Verwirklichung
setzt eine Änderung des Verwaltungsorga-
nisationsgesetzes vom 19. September 1978

voraus, in welchem die Ämter und Dienste
der Bundeskanzlei und der Departemente
abschliessend aufgeführt sind. Diese Revision

wird mit der vom Bundesrat
verabschiedeten Botschaft beantragt.

Mit der Untersuchung von Rolle und
Stellung der Rüstungsbetriebe hat der Chef
EMD im Februar 1981 eine weitere
Expertengruppe unter dem Vorsitz von Walter
Hess, Direktionspräsident der Zellweger
AG, Uster, beauftragt. Ihr Schlussbericht
wurde vor kurzem abgeliefert. Die darin
enthaltenen Vorschläge beeinflussen die
Reorganisation der GRD-Zentralverwaltung

nicht.
Die eidgenössischen Räte werden sich

mit der Vorlage in der September- und
Dezembersession befassen, so dass die
vorgesehene Umstrukturierung der
GRD-Zentralverwaltung voraussichtlich im Frühling
1983 in Kraft gesetzt werden kann.

Geänderte Ausbildungsdienste
für Offiziere

Am 1. Juli 1982 sind die vom Bundesra
beschlossenen Änderungen der Verorc
nung über Ausbildungsoffiziere für Off
ziere in Kraft getreten. Es handelt sich de

bei vor allem um eine Neuordnung d«

Teilnehmerkreise für die Zentralschulei
Bedingt waren die Änderungen einerseil
durch die neuen Beförderungsvorschrifte
in der Armee sowie anderseits durch di

Reorganisation der Sanitäts- und der Luf
schutztruppen. Die wichtigsten Neuerui
gen lassen sich wie folgt zusammenfassen:

- Kommandanten von Stabs- und Dienst
kompanien absolvieren inskünftig statt del
Zentralschule (ZS) I/C die ZS I/A, weil in
ihrem Tätigkeitsbereich die Kampfführuni
gegenüber der logistischen Aufgabe übe«
wiegt.
- Bei Alpinoffizieren, Heerespolizeioffl
zieren usw. steht die FührungsgehilfentJi
tigkeit im Vordergrund. Sie werden dea
halb neu in eine ZS des Typs B einberufe!
(früher ZS Typ A).
- Kommandanten von WarndienstformJ
tionen und Eisenbahnoffiziere haben ia
Zukunft eine Zentralschule zu bestehen. I

- Der Teilnehmerkreis für die kombiniert!
Schiessschule wird auf die Kommandantei
von Truppenkörpern der Fliegerabwerl
und der Festungstruppen erweitert.

Weitere Änderungen betreffen Detail
der Offizierausbildungsdienste bei del
Sanitäts- und Luftschutzformationen, dei
Genietruppen, der Armeeseelsorge und
beim Territorialdienst.

Totentafel

Am 11. April 1982 ist Brigadier Otto Pel
drazzini, ehemaliger Kommandant del
Grenzbrigade 9, gestorben. Am 29. Juni
1915 als Bürger von Campo (Vallemaggial
geboren, hatte sich der Verstorbene zur!
Bautechniker ausbilden lassen, bevor er im
Jahr 1941 als Instruktionsoffizier der IrJ
fanterie in den Bundesdienst eintrat. In seil
ner militärischen Laufbahn kommandiert^
er im Wechsel mit Diensten als Generali
Stabsoffizier nacheinander die Grenadier-]
kompanie 30, das Gebirgsfüsilierbatailloa
96 und das Gebirgsinfanterieregiment 30J
Beruflich hatte Pedrazzini u. a. die Infante-j
rierekrutenschulen von Bellinzona und die
Infanterieoffiziersschulen von Lausanne!
kommandiert. Auf 1. Januar 1964 ernannt
te ihn der Bundesrat unter gleichzeitiger]
Beförderung zum Brigadier zum Komman-|
danten der Grenzbrigade 9. Von 1969 bis
zu seiner Pensionierung im Jahr 1974 wan
Pedrazzini Militärattache in Rom unJ
Athen. ¦
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